
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPARATURBONUS nützen  
& Gerätelebensdauer verlängern 
 

Der Reparaturbonus des Bundes 

ermögl icht die Förderung der  Reparatur 

von Elektro- bzw. Elekt ronikgeräten,  

welche übl icherweise in Haushal ten zur 

Verwendung kommen. Al le Privatpersonen 

mi t Hauptwohnsi tz in Österreich können 

den Reparaturbon unter  

www.re para turbo nus .a t  beantragen. 

Die Förderakt ion läuf t  aktuel l  bis  

31.  März 2026. 

 

Gefördert  werden maximal 50 % der 

Kosten für d ie  Reparatur  (bis zu einem 

Höchstbet rag von 200 Euro) bzw.  30 Euro 

für die  Einholung eines Kostenvoran-

schlages. 

 

Ausgeschlossen  von der  Förderung is t  der 

Neukauf eines Gerätes oder  Austausch auf  

ein neues bzw.  generalüberhol tes Gerät .  

 
 
 
Wie läuft die Reparatur eines Elektrogerätes mit Inanspruchnahme der Förderung 
ab? 
 

 Reparaturbon auf www.reparaturbonus.at beantragen 
 

 Defektes Gerät bei einem eingetragenen Partnerbetrieb zur Reparatur 
bringen 
 

 Bon bei Abholung des reparierten Gerätes im Betrieb abgeben und den 
Gesamtbetrag der Reparatur bezahlen 

 
 Reparaturbetrieb reicht die bezahlte Rechnung bei der Kommunalkredit 

Public Consult ing (KPC) ein 
 

 Förderung wird nach Bearbeitung durch KPC auf das angegebene 
Bankkonto des Antragstel lers überwiesen 

 
 
Details zur Förderungsaktion sowie Auflistung förderbare Geräte sind auf der 
Website www.reparaturbonus.at abrufbar. 
 
Interessierte Betriebe können sich ebenfalls auf dieser Onlineseite als 
Partnerbetrieb anmelden! 
 

 


